
Informationspflichten bei einer Erhebung von Daten bei der be-
troffenen Person (Art. 13 DSGVO) 

 
 

1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit 

Datenschutzhinweise zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten im Zusammen-
hang mit der von Ihnen vorgenommenen Veranstaltungsanzeige 

 

2. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 

Verantwortlich für die Datenerhebung: 
 
Stadt Freiberg, Obermarkt 24, 09599 Freiberg 
Tel.:03731/ 273-0, E-Mail: Stadtverwaltung@freiberg.de 

 

3. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

Nancy Fehre, Obermarkt 24, 09599 Freiberg 
Tel.: 03731/ 273-139, E-Mail: Datenschutzbeauftragte@freiberg.de 

 

4. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 

4 a)  Zwecke der Verarbeitung: 
 
Die Veranstaltungsanzeige dient dem Zweck, der zuständigen Behörde die Prüfung zu 
ermöglich, ob Gefahren mit der Veranstaltung verbunden sind und Gefahrenabwehrmaß-
nahmen im Rahmen der Erteilung von Auflagen getroffen werden müssen bzw. die Unter-
sagung der Veranstaltung zur Gefahrenabwehr nach §§ 2, 12 Sächs. Polizeibehördenge-
setz i. V. m. § 8 Polizeiverordnung der Stadt Freiberg (PolVO FG) erfolgt.  
Gleichzeitig dient sie der Information der Sicherheitsbehörden und der Kontrolle der Ein-
haltung der ordnungsrechtlichen Vorschriften bzw. der erteilten Auflagen. Die erhobenen 
Daten werden von der für die Entgegennahme der Anzeige und der Kontrolle der Vor-
schriften der PolVO FG zuständigen Behörde nur für diesen Zweck verarbeitet und ge-
nutzt. 

4 b)  Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 
 
Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e) DSGVO in 
Verbindung mit § 8 PolVO FG. 

 

5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

Daten aus der Veranstaltungsanzeige werden an die betroffenen Sicherheitsbehörden 
(Polizeidirektion Chemnitz/Polizeirevier Freiberg; Landratsamt Mittelsachsen; Bauauf-
sichtsbehörde) übermittelt  
Darüber hinaus werden Daten zum Zwecke der Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften 
der PolVO FG dem Gemeindevollzugsdienst und der Feuerwache sowie zum Zweck der 
Gebührenabwicklung an die Kämmerei, SG Zahlungsabwicklung unserer Behörde über-
mittelt. 
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6. Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland 

Ihre personenbezogenen Daten werden nicht an ein Drittland / eine internationale Organi-
sation übermittelt. 

 

7. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 

Ihre Daten werden nach der Erhebung bis 10 Jahre nach Abschluss des Vorgangs gespei-
chert. Danach sind die Organisationseinheiten verpflichtet, ihre Unterlagen dem Stadtar-
chiv Freiberg anzubieten. Erst nach schriftlicher Freigabe durch das Stadtarchiv darf eine 
Löschung erfolgen. 

 

8. Betroffenenrechte 

Nach der Datenschutz- Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu:  

 Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft 
über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO).  

 Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht 
auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). 

 Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Ein-
schränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung ein-
legen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO).  

 Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverar-
beitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchge-
führt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 
DSGVO). 

 
Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die öffentliche 
Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Weiterhin besteht ein Be-
schwerderecht beim Sächsischen Datenschutzbeauftragten (Postfach 11 01 32, 01330 
Dresden; E-Mail: saechsdsb@slt.sachsen.de). 

 

10. Pflicht zur Bereitstellung der Daten 

Sie sind dazu verpflichtet, Ihre Daten anzugeben. Diese Verpflichtung ergibt sich aus § 8 
Abs. 1 PolVO FG. Die Stadt Freiberg benötigt Ihre Daten, um Ihre Veranstaltungsanzeige 
zu bearbeiten. Werden die erforderlichen Daten nicht angegeben, ist die Prüfung einer 
gefahrlosen Durchführung der Veranstaltung nicht möglich, so dass die Veranstaltung un-
tersagt werden müsste. 

 

11. Automatisierte Entscheidungsfindung 

Es findet keine automatisierte Entscheidungsfindung statt. 

 


